
und in ähnlichen Berufen gearbeitet habe. Sie habe jedoch 
bisher keine feste Arbeitsstelle erhalten, sondern sei nur in 
Aushilfsstellen tätig gewesen. Sie verdiene monatlich nur 
223,50 DM brutto. Unter Berücksichtigung der Lebensverhält- 
nisse der Parteien sei der Kläger in der Lage, den im Ver
gleich festgesetzten Unterhaltsbeitrag weiter an sie zu zahlen.

Mit Urteil vom 26. Januar 1955 hat das Kreisgericht W. der 
Klage stattgegeben. Es ist der Auffassung, daß die Verklagte 
in der Lage sei, für ihren Lebensunterhalt selbst aufzukom
men. Das sei bei ihrem Verdienst von über 200 DM möglich. 
Sie könne daher den Kläger zur Zahlung von Unterhalt nicht 
mehr in Anspruch nehmen.

Gegen dieses Urteil hat die Verklagte Berufung eingelegt. 
Sie vertritt die Auffassung, daß die schuldlos geschiedene 
Frau nicht nur Anspruch auf das Existenzminimum, sondern 
auf einen nach den Lebensverhältnissen beider Eheleute an
gemessenen Unterhalt habe. Bei Abschluß des Vergleichs seien 
beide Parteien davon ausgegangen, daß sie noch imstande 
sei, einem Berufe nachzugehen und zu dem Unterhaltsbeitrage 
des Klägers hinzuzuverdienen. Das Verlangen des Klägers 
verstoße deshalb gegen Treu und Glauben.

Unter Wiederholung seines erstinstanzlichen Vorbringens 
hat der Kläger Zurückweisung der Berufung beantragt. Er 
hat weiter eingewendet, daß er bei Abschluß des Vergleichs 
515 DM monatlich verdient habe. Jetzt verdiene er nur noch 
431 DM und müsse davon seine jetzige Ehefrau unterhalten. 
Die Verklagte sei nicht nur aushilfsweise beschäftigt, sondern 
arbeite schon sehr lange und habe dadurch ein sicheres Ein
kommen.

Nach einer von der Verklagten eingereichten Lohnbescheini
gung vom 3. Oktober 1955 bezog die Verklagte damals ein 
monatliches Nettoeinkommen von 252,90 DM.

Mit Urteil vom 4. Oktober 1955 hat das Bezirksgericht E. 
das kreisgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage abge
wiesen. Es ist der Auffassung, daß der zwischen den Parteien 
abgeschlossene Vergleich nicht den Grundsätzen über die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Deutschen 
Demokratischen Republik widerspricht. Der vom Kläger bis
her gezahlte Betrag stelle nur einen Beitrag zum Unterhalte 
der Verklagten dar. Da die Parteien bereits bei Abschluß des 
Vergleichs damit gerechnet hätten, daß die Verklagte berufs
tätig sein werde, könne sich der Kläger der Verklagten gegen
über nicht darauf berufen, daß er jetzt höhere Ausgaben habe 
als früher.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Generalstaatsanwalts, mit dem Verletzung der §§ 138, 139 BGB 
gerügt wird. Der Antrag hatte Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
E s  widerspricht nicht ohne weiteres den Grundsätzen 

über die Gleichberechtigung von Mann und Frau, wenn 
sich in einem Scheidungsverfahren der Mann vergleichs
weise verpflichtet, der geschiedenen Frau noch einen 
Unterhaltsbeitrag zu zahlen, auch wenn sie später 
eigenes Einkommen haben werde. Ein solcher Vergleich 
ist deshalb auch nicht von vornherein nichtig. Er wäre 
es allerdings, wenn er der geschiedenen Frau ein für 
ihren gesamten späteren Lebensbedarf ausreichendes 
müheloses Einkommen sichern und ihr also die Mög
lichkeit einräumen würde, auf jegliche eigene Erwerbs
tätigkeit für die Zukunft zu verzichten. Dafür aber, 
daß die Sache im vorliegenden Falle so liegt, besteht 
nach dem bisherigen Sachvortrage der Parteien kein 
Anhalt. Nach dem Inhalt des Vergleichs ist vielmehr 
davon auszugehen, daß die Parteien bei seinem Ab
schluß darüber einig waren, daß die Verklagte nach 
Rechtskraft des Scheidungsurteils eine Erwerbstätig
keit ausüben werde, um in der Lage zu sein, über einen 
den bisherigen Lebensverhältnissen entsprechenden 
Unterhaltsbetrag zu verfügen. In Rücksicht darauf, daß 
der Kläger, nach seinem jetzigen Vortrage, zur Zeit 
der Scheidung ein Einkommen von 676 DM, später so
gar von über 1200 DM monatlich hatte, kann die ver
einbarte Summe von 100 DM nur als ein Beitrag ge
wertet werden, dessen geringe Höhe die Verklagte 
nötigte, eigenen Erwerb zu suchen, der also die Mög
lichkeit eines künftigen arbeitslosen Einkommens der 
Verklagten ausschloß. Aus diesem Grunde könnte also 
die Nichtigkeit des Vergleichs nicht hergeleitet werden.

Wohl aber bedeutete es eine zu weitgehende Ein
schränkung der künftigen Lebensgestaltung und Ent
schließungsfreiheit des Klägers, verstieß also gegen 
die guten Sitten im Sinne des § 138 BGB, wenn der 
Kläger auf j e g l i c h e  Abänderung des Vergleichs 
auch für den Fall verzichtete, daß er anderen Personen 
gegenüber unterhaltspflichtig werden würde. Mit der 
Übernahme einer so weitreichenden Verpflichtung hätte 
er gegebenenfalls seinen eigenen Unterhalt oder die 
Erfüllung seiner Unterhaltsverpflichtungen anderen 
Personen gegenüber auf das Ernstlichste gefährdet. 
Eine solche Vergleichsabrede ist also nichtig. Das Be
zirksgericht hätte deshalb prüfen müssen, ob dadurch 
etwa der Vergleich im ganzen hinfällig wurde (§ 139 
BGB) oder ob er auch ohne den gegen die guten Sitten 
verstoßenden Verzicht des Klägers abgeschlossen wor
den wäre. Das letztere muß nach Lage der Umstände

angenommen werden. Zu berücksichtigen war dabei, 
daß die Verklagte zur Zeit der Scheidung nicht berufs
tätig war und auch kein sonstiges Einkommen hatte, 
während der Kläger auf Grund des Schuldausspruchs 
nach § 58 EheG grundsätzlich zur Unterhaltszahlung 
verpflichtet war. Auch die Höhe des vereinbarten 
Unterhalts von 100 DM monatlich hätte für den Kläger 
kein Hindernis zum Abschlüsse des Vergleichs bilden 
können, war er doch zur Zahlung dieses Betrages bei 
der Höhe seines Einkommens und bei Würdigung sei
ner künftigen Erwerbsaussichten durchaus in der Lage. 
Andererseits aber konnte auch die Verklagte nach 
der damaligen Lage unbedenklich auf den Vergleich 
eingehen, da ihr dieser in jedem Falle einen ange
messenen Zuschuß zu einem künftigen eigenen Arbeits
verdienst gewährte. Unter Berücksichtigung dieser Um
stände hätte das Bezirksgericht den Schluß ziehen müs
sen, daß die Parteien den Vergleich auch ohne den Ver
zicht des Klägers auf jegliche Abänderung abgeschlos
sen hätten, daß demzufolge also nur der den Total
verzicht des Klägers enthaltende Teil des Vergleichs 
nichtig war. •

Daraus ergab sich für das Bezirksgericht die Not
wendigkeit zu prüfen, ob nach Lage der Umstände 
die Voraussetzungen des § 323 ZPO gegeben waren, 
ob sich also die wirtschaftlichen Verhältnisse der Par
teien gegenüber dem Zeitpunkte der Scheidung der 
Ehe wesentlich und für den einen oder anderen Teil 
nachteilig verändert hatten.

§ 254 BGB.
Das Mitverschulden des Mißhandelten, der den Täter 

durch Beleidigungen usw. gereizt hatte, kann bei 
schweren Mißhandlungen nicht als überwiegend an
gesehen werden.

OG, Urt. vom 11. Mai 1956 - 1 Zz 45/56.
Am 19. April 1947 befand sich der Verklagte in O. bei seinen 

Schwiegereltern, um seine Ehefrau, die wegen eines Streites 
die Ehewohnung in B. verlassen hatte, zurückzuholen. Dort 
geriet er mit der Klägerin Olga L., der Tante seiner Ehefrau, 
die ebenfalls zu Besuch in O. weilte, in Streit, in dessen Folge 
sie ihn beleidigte, worauf der Verklagte ihr mit der Hand ins 
Gesicht und auf den Kopf schlug. Die Kläger (das Ehepaar L.) 
behaupten, der Verklagte habe die Klägerin derart mißhandelt, 
daß sie erhebliche Kopfverletzungen, eine Gehirnerschütte
rung schweren Grades und einen Schädelbasisbruch erlitten 
habe. Sie habe sich längere Zeit in der Klinik aufhalten 
müssen, habe dann weiter in ärztlicher Behandlung gestanden, 
und noch heute hätten die Verletzungen eine erhebliche Beein
trächtigung ihrer Gesundheit zur Folge. Sie haben deshalb 
beantragt, den Verklagten zu verurteilen,

a) an den Kläger Oskar L. als Ersatz seiner aufgewendeten 
Arzt- und Klinikkosten, Ausgaben für Medikamente sowie not
wendige Haushilfen einen Betrag von 4982,84 DM nebst 4% 
Zinsen seit Rechtshängigkeit,

b) an die Klägerin Olga L. ein Schmerzensgeld von 5000 DM 
nebst 4% Zinsen seit Rechtshängigkeit,

c) an die Klägerin Olga L. eine am 1. Januar 1948 beginnende, 
im voraus zahlbare Rente von 90 DM zu zahlen,
sowie festzustellen, daß der Verklagte für jeden künftig 
weiter auftretenden Schaden aus der Mißhandlung der Klägerin 
Olga L. ersatzpflichtig ist.

Der Verklagte hat Klagabweisung beantragt. Er hat nicht be
stritten, die Klägerin geschlagen zu haben, behauptet aber, 
diese habe den Vorfall selbst verschuldet, weil sie sich in seine 
Eheangelegenheiten eingemischt und ihn auf das schwerste be
schimpft und gereizt habe. Er habe sie auch nur mit der 
flachen Hand geschlagen. Daraus könnten niemals die von den 
Klägern behaupteten Folgen eintreten. Ursächlich für diese 
Folgen sei vielmehr ein schwerer Unfall der Klägerin im Jahre 
1938 in der von beiden Klägern betriebenen Mühle.

Das Kreisgericht hat durch Teil- und ZwisChenurteU vom 
5. Oktober 1954 die Klage hinsichtlich der geforderten zukünf
tigen Rente abgewiesen. Im übrigen hat es die Ansprüche der 
Kläger als dem Grunde nach zu drei vierteln für gerecht
fertigt erklärt. Es ist der Auffassung, daß sich die Klägerin 
in unberechtigter Weise in die Eheangelegenheiten des Ver
klagten eingemischt und den Verklagten auch schwer be
schimpft und beleidigt habe, daß aber das überwiegende Ver
schulden den Verklagten treffe, der in brutaler Weise auf die 
Klägerin eingeschlagen habe. Auf Grund der ärztlichen Gut
achten sei aber erwiesen, daß die Klägerin in den Jahren nach 
dem Vorfall noch schwere körperliche Arbeit in der Mühle ver
richtet habe. Sie könne daher keine Rente beanspruchen.

Gegen dieses Urteil hat der Verklagte Berufung eingelegt, 
die sieh auf die Verteilung des Schuldmaßes richtet.

Das Bezirksgericht hat mit Urteil vom 29. November 1955 die 
Ansprüche der Kläger zu einem Drittel für gerechtfertigt 
erklärt. Die Klägerin Olga L. sei besonders aggressiv gewor
den. Nicht genug, daß sie den Verklagten beschimpft und ge
reizt habe, habe sie seiner Ehefrau noch geraten, sich nicht 
mit ihm auszusöhnen, sondern sich scheiden zu lassen. Dieses 
Verhalten habe sie trotz Belehrung durch ihre Verwandten 
fortgesetzt. Man könne bei der Verteilung des Schuldmaßes 
nicht von dem eingetretenen schaden, sondern müsse vom 
Verhalten der Parteien ausgehen. Danach sei aber ein über
wiegendes Verschulden der Klägerin zu bejahen.
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